ABÄNDERUNGSANTRAG
der Abgeordneten 
Kolleginnen und Kollegen 

betreffend die Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes, mit dem das Eisenbahngesetz 1957 geändert wird

(1506 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXIV, GP)

        Der Verkehrsausschuss wolle beschließen:

        Die Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes, mit dem das Eisenbahngesetz 1957 geändert wird (1506 der Beilagen) wird wie folgt geändert: 

1. Die Novellierungsanordnung 11. entfällt.

2. Im Inhaltsverzeichnis gemäß Z 49 entfällt die Zeile „§ 31 h. Höchstgerichtliche Aufhebung eines Baugenehmigungsbescheides“.

Begründung:

Die vorgeschlagene Regelung, wonach nach der höchstgerichtlichen Aufhebung eines Baugenehmigungsbescheides unter bestimmten Bedingungen kurzfristig weiter gebaut bzw. betrieben werden darf, soll entfallen. Nach Abwägung berechtigter Rechtsschutzinteressen im Verhältnis zum überwiegend öffentlichen Interesse zur Errichtung einer Eisenbahnanlage wird diese Bestimmung zur Zielerreichung nicht unbedingt als erforderlich erachtet. Im Falle einer Aufhebung einer Baugenehmigung wären seitens des Eisenbahnunternehmens bzw. der Eisenbahnbehörde Sicherungsmaßnahmen gemäß § 19 EisbG nach dem jeweiligen Einzelfall zu treffen.
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